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wurden , fodann die im Jahr 1818 eingekauften und noch an⸗

dere , von verſchiedenen Operationen herruͤhrende Summen .

Die Cautionskapitalien betragen ungefaͤhr 160,000 %00

Millionen Franken .

II . Amortiſations anfſtalt .

Durch ein Geſetz vom 28 . April 1816 war die Grund⸗

lage zu dem gegenwaͤrtigen Syſteme gelegt worden ,

wornach der Amortiſationscaſſe beſtimmte Revenuen zugewieſen

ſind Sie erhielt damals die Poſtaefaͤlle ; im Jahr 1817 die

Einnahmen von Einregiſtrirungsgebuͤhren ; den Ertrag der Wal⸗

dungen und der Lotterien ; und im Jahr 1818 den weitern

Zuſchuß , deſſen ſie noch bedurfte , aus den Zollrevenuen .

Im Jahr 1819 machte der ſtarke Anwachs der Schuld

eine neue Anordnung nothwendig , wornach ſie nun ſaͤmmtliche

Zollagefaͤlle, die Abgaben vom Salz , den Ertrag der Waldun⸗

gen , und die Domaͤnengefaͤlle und Einregiſtrirungsgebühren
bezieht , die Ueberſchuͤſſe aber der allgemeinen Staatscaſſe

abliefert .
Ihre eigentliche Dotation betraͤgt 40 Millionen , die zum

Aufkauf von Renten nach dem Boͤrſencurſe verwendet werden .

Dem Fonds wachſen die Zinſen der ruͤckgekauften Kapi⸗

talien ohne Beſchraͤnkung zu. Am Schluſſe des erſten Se

meſters 1820 belief ſich die Summe der ruͤckgekauften Renten ,

wie ſo eben bemerkt wurde , auf 14,830,452 , und die ganze

Staͤrke des , auf die Reuten , nicht aber auf die uͤbrigen

Schulden wirkenden , Fonds alſo uͤber 54,800 , o00 Franken ,

ohne die außerordentlichen Zufluͤſſe.
Als außerordentlicher Zufluß iſt der Amortiſationscaſſe der

Erloͤß von 90 Millionen Hectaren Waldungen zugeſichert , die

zum Theil ſchon verkauft ſind , zum groͤßten Theil aber erſt

verkauft werden ſollen .
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Man hofft dadurch ein Kapital von 78 Millionen Fran⸗
ken zu erhalten . Leicht begreiflich kann dieſe Maßregel , wel⸗

che große Vorſicht bey der Auswahl der zum Verkaufe auszu⸗

ſetzenden Waldungen erfordert , nur nach und nach vollzo gen
werden . Man dehnt ſie nicht auf ſolche Waͤlder aus , welche

fuͤr die Marine und Werkſtaͤtten gutes Material liefern .

Im Jahr 1810 betrug die zur Tilgung verwendete Sum⸗

me 68 Millionen Franken . Selbſt unter der nicht wahrſchein⸗

lichen Vorausſetzung , daß bis zum Jahr 1825 der Preis

einer Rente von fuͤnf Franken allmaͤhlig auf 100 ſteigen , und

von dieſem Zeitpunkt an auf Pari ſtehen bleiben werde , hat

man den Betrag der Renten , welche die Tilgungscaſſe bis

zum Jahr 1829 zuruͤckgekauft haben wird , auf 78,192,327

Franken berechnet .

III . Zinſenlaft .

Wenn man von den Zinſen der conſolidirten Schuld , nach
dem neueſten Stand von 188,347 , 20⁰0
die nach dem erſten Trimeſter 1820 ruͤckge⸗
kauften Renten mit : t : 14,839,462
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abzieht , ſo bleiben noyhyyh 173,501,238 Fr .

Hierzu kommen die Zinſen von den

Cautionskapitalien mit 8,000,0⁰
An Leibrenten , die ſich jaͤhrlich ver⸗

mindern , ſind im Jahr 1820 noch zu zahlen 17,500,⁰0
iiieeeeeeee eeeeeee

Die ganze Laſt betraͤgt alſſo . . 193,001,738 Fr⸗
ohne die Zinſen der ſchwebenden Schuld zu rechnen , welche
aber , ſo weit ſie durch die Renten , welche der Staatsſchatz
beſitzt , nicht gedeckt iſt , das Maß einer Caſſenſchuld nicht
uͤberſchreitet .
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